
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 12. August 2008 

 

 Nr. 2008/1257   

Bettlach: Änderungen der Zonenvorschriften / Genehmigung 

  

1. Ausgangslage 

Die Einwohnergemeinde Bettlach unterbreitet dem Regierungsrat die geänderten Zonenvorschriften zur 

Genehmigung. 

2. Erwägungen 

Die Zonenvorschriften der Einwohnergemeinde Bettlach wurden mit Regierungsratsbeschluss Nr. 499 

vom 12. März 2002 und Regierungsratsbeschluss Nr. 435 vom 28. Februar 2006 genehmigt. Die 

neuen Vorschriften sind das Ergebnis einer Gesamtüberarbeitung. 

Die öffentliche Auflage der geänderten Zonenvorschriften erfolgte in der Zeit vom 13. März 2008 bis 

zum 11. April 2008. Während der Auflagefrist gingen keine Einsprachen ein. Der Gemeinderat ge-

nehmigte die Änderungen am 26. Februar 2008 unter dem Vorbehalt von Einsprachen. 

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

Materiell sind keine Bemerkungen zu machen. 

3. Beschluss 

3.1 Die geänderten Zonenvorschriften der Einwohnergemeinde Bettlach werden genehmigt. 

3.2 Alle bisherigen Reglemente, soweit sie den vorliegend genehmigten Zonenvorschriften 

widersprechen, verlieren ihre Rechtskraft und werden aufgehoben. 

3.3 Die Einwohnergemeinde Bettlach hat eine Genehmigungsgebühr von Fr. 1'000.00 sowie 

Publikationskosten von Fr. 23.00, insgesamt Fr. 1'023.00 zu bezahlen. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 
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Kostenrechnung  Einwohnergemeinde Bettlach, 2544 Bettlach 

Genehmigungsgebühr: Fr. 1'000.00  (KA 431000/A 80553) 

Publikationskosten: Fr. 23.00  (KA 435015/A 45820) 

       Fr. 1'023.00  

   
Zahlungsart: Mit Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen 

 Rechnungstellung durch Staatskanzlei 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Raumplanung (Ku/Ci) (3), mit Akten und 1 gen. Zonenvorschriften (später) 

Amt für Raumplanung, Debitorenkontrolle (Ci) 

Amt für Umwelt 

Amt für Denkmalpflege und Archäologie, mit 1 gen. Zonenvorschriften (später) 

Amt für Finanzen 

Solothurnische Gebäudeversicherung, Baselstrasse 40 

Amtschreiberei Region Solothurn, Filiale Grenchen-Bettlach, 2540 Grenchen, mit 1 gen. Zonenvor-

schriften (später) 

Einwohnergemeinde Bettlach, 2544 Bettlach, mit 1 gen. Zonenvorschriften (später), mit Rechnung 

(Einschreiben) 

Bauverwaltung Bettlach, 2544 Bettlach, mit 1 gen. Zonenvorschriften (später) 

Planungs- und Umweltkommission Bettlach, 2544 Bettlach 

Staatskanzlei (Amtsblattpublikation: Einwohnergemeinde Bettlach: Genehmigung Änderungen der Zo-

nenvorschriften) 
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